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 Menschenrechte 7

Bedingungen für einen freiwilligen  
Konsens über Menschenrechte

Einleitung

Was würde es bedeuten, zu einem echten, freiwilligen inter-
nationalen Konsens über Menschenrechte zu gelangen? Ver-
mutlich käme es dem nahe, was Rawls in seinem Buch Politi-
cal Liberalism als »übergreifenden Konsens« beschreibt.1 Das 
heißt: Verschiedene Gruppen, Länder, religiöse Gemein-
schaften und Kulturen würden sich trotz ihrer unvereinba-
ren Grundauffassungen über Theologie, Metaphysik, die 
menschliche Natur usw. auf bestimmte Normen menschli-
chen Verhaltens einigen. Alle würden dies auf ihre je eigene 
Art aus ihrer tieferen Grundanschauung heraus begründen. 
Wir würden uns auf diese Normen einigen, obwohl wir un-
terschiedlicher Meinung darüber wären, warum es sich um 
die richtigen Normen handelt, und wir wären ungeachtet 
der unterschiedlichen zugrundeliegenden tieferen Überzeu-
gungen dazu bereit, mit diesem Konsens zu leben.

Die Idee wurde bereits 1949 von Jacques Maritain for-
muliert:

Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Art, den Glauben 
an die Menschenrechte und das Ideal der Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit zu begründen, die einzige ist, die 

1 John Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University 
Press, 1993, iv. Vorlesung. [Dt.: Politischer Liberalismus, übers. von 
Wilfried Hinsch, Frankfurt a. M. 1998, 4. Vorlesung: Die Idee eines 
übergreifenden Konsenses, S. 219–265.]
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8 Menschenrechte

sich fest auf Wahrheit gründet. Das hält mich nicht da-
von ab, bei diesen praktischen Überzeugungen mit Men-
schen übereinzustimmen, die sich ihrerseits sicher sind, 
dass ihre eigene Art, sie zu begründen, die sich von mei-
ner grundlegend unterscheidet oder ihr gar entgegenge-
setzt ist, […], gleichermaßen die einzige ist, die sich auf 
Wahrheit gründet.2

Ist eine solche Art von Konsens möglich? Davon bin ich 
überzeugt, vielleicht wegen meiner optimistischen Natur. 
Doch wir müssen von vornherein zugeben, dass nicht ganz 
klar ist, worum sich der Konsens bilden würde, und wir be-
ginnen gerade erst die Hindernisse zu erkennen, die wir auf 
dem Weg dorthin überwinden müssten. Ich möchte hier 
ein wenig über diese beiden Themen sprechen.

Zunächst: Worum würde es bei diesem Konsens gehen? 
Man könnte meinen, dies sei offensichtlich: um Menschen-
rechte. Darum ging es in unserer ursprünglichen Frage. 
Doch es gibt ein unmittelbares Hindernis, auf das schon 
häufig hingewiesen wurde. Der Rechtsdiskurs hat seinen 
Ursprung in der westlichen Kultur. Bestimmte Merkmale 
dieses Diskurses wurzeln in der westlichen Geschichte, 
und zwar dort allein. Das bedeutet nicht, dass etwas sehr 

2 Aus der Einleitung, in: Unesco, Human Rights Comments and 
Interpretations, London: Allan Wingate, 1949, S. 10 f.; zit. in: 
 Abdullahi An-Na’im, »Towards a Cross-Cultural Approach to 
 Defining International Standards of Human Rights: The Meaning 
of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment«, in: 
Abdullahi Ahmed An-Na’im (Hrsg.), Human Rights in Cross-Cul-
tural Perspectives, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
1992, S. 28 f.
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 Menschenrechte 9

Ähnliches wie die zugrundeliegenden Normen, die in 
Rechtskatalogen zum Ausdruck kommen, nicht auch ande-
renorts auftauchen würden, doch werden sie dann nicht in 
dieser Sprache ausgedrückt. Wir können nicht ohne wei-
terreichende Prüfung unterstellen, dass ein zukünftiger 
freiwilliger Weltkonsens zur Zufriedenheit aller in der 
Sprache der Rechte formuliert werden könnte. Vielleicht 
ginge das, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch zum 
Teil, zum Teil aber nicht, wenn wir zwischen den Dingen, 
die im westlichen Rechtspaket miteinander verknüpft wur-
den, unterscheiden.

Das soll nicht heißen, dass wir bereits irgendeinen ange-
messenen Begriff für etwaige Universalien haben, die wir 
zwischen verschiedenen Kulturen erkennen zu können 
vermeinen. Jack Donnelly spricht von »Menschenwürde« 
als einem universellen Wert.3 Onuma Yasuaki kritisiert 
diesen Begriff, indem er darauf hinweist, dass die »Würde« 
selbst ein Lieblingsbegriff in derjenigen westlichen philo-
sophischen Strömung gewesen ist, die Menschenrechte 
ausgearbeitet hat. Er zieht es vor, vom »Streben nach spiri-
tuellem und materiellem Wohlergehen« als der Universalie 
zu sprechen.4 Während »Würde« ein vielleicht zu streng 
umgrenzter und kulturgebundener Begriff ist, könnte 
»Wohlergehen« zu vage und allgemein sein. Vielleicht sind 
wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht in der Lage, 

3 Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, 
 Ithaca: Cornell University Press, 1989, S. 28–37.

4 Vgl. Kap. 4. [Onuma Yasuaki, »Toward an Intercivilizational 
Approach to Human Rights«, in: Joane R. Bauer / Daniel L. Bell, 
The East-Asian Challenge for Human Rights, Cambridge 1999. 
S. 103–123.]
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10 Menschenrechte

die universellen Werte, die hier im Spiel sind, zu formulie-
ren. Vielleicht werden wir nie dazu in der Lage sein. Das 
würde nichts ausmachen, denn was wir für einen übergrei-
fenden Konsens formulieren müssen, sind bestimmte Ver-
haltensnormen. Es scheint durchaus Grund zu der Hoff-
nung zu geben, dass wir zumindest eine gewisse Einigung 
über diese Normen erzielen können. Für Genozid, Mord, 
Folter und Sklaverei wie auch zum Beispiel für das ›Ver-
schwinden‹ und Erschießen unschuldiger Demonstranten 
wird man Verurteilungen vermutlich in allen Kulturen fin-
den.5 Die tieferen zugrundeliegenden Werte, die diese ge-
meinsamen Schlussfolgerungen stützen, werden naturge-
mäß zu den alternativen, wechselseitig unvereinbaren Be-
gründungen gehören.

Ich habe zwischen Verhaltensnormen und der ihnen zu-
grundeliegenden Begründung unterschieden. Die westli-
che Rechtstradition existiert tatsächlich auf beiden dieser 
Ebenen. Auf der einen Ebene handelt es sich um eine 
Rechtstradition, die bestimmte Arten von Gerichtsverfah-
ren legitimiert und bestimmte Arten von Menschen dazu 
ermächtigt, die Verfahren anzustrengen. Wir könnten, und 
bisweilen geschieht dies auch, diese Rechtskultur als geeig-
neten Kandidaten für eine Universalisierung betrachten 
und behaupten, dass sich auf verschiedene Weise begrün-
den lässt, warum man sie übernehmen sollte. Dann würde 
eine Rechtskultur, die Rechte verankert, diejenigen Nor-

5 Vgl. Sidney Jones, »The Impact of Asian Economic Growth on Hu-
man Rights«, in: Asia Project Working Paper Series, New York: 
Council on Foreign Relations, Januar 1995, S. 9.
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 Menschenrechte 11

men definieren, um die herum sich der Weltkonsens mut-
maßlich herausbilden würde.

Einige haben schon mit diesem Punkt Schwierigkeiten, 
wie etwa Lee Kuan Yew und diejenigen in Ostasien, die sei-
ne Ansichten teilen. Sie erkennen in dieser westlichen 
Rechtskultur etwas gefährlich Individualistisches, Frag-
mentierendes, etwas, das die Gemeinschaft zersetzt. (Na-
türlich haben sie dabei insbesondere die Vereinigten Staa-
ten im Kopf bzw. vor Augen.)6 Bei ihrer Kritik der westli-
chen Verfahrensweisen scheinen sie auch die diesen 
zugrundeliegende Philosophie anzugreifen, die dem Indi-
viduum vermeintlich einen Vorrang einräumt, während 
eine ›konfuzianische‹ Perspektive angeblich der Gemein-
schaft und dem komplexen menschlichen Beziehungsnetz, 
in dem jede Person steht, größeren Raum geben würde.

Die westliche Rechtstradition umfasst auch bestimmte 
Ansichten über die menschliche Natur, die Gesellschaft und 
das menschliche Gute und führt einige Elemente einer zu-
grundeliegenden Begründung mit sich. Für die Erörterung 
könnte es hilfreich sein, diese beiden Ebenen zumindest 

6 »Ich halte Teile [des Amerikanischen Systems] für vollkommen in-
akzeptabel: Waffen, Drogen, Gewaltverbrechen, Vagabundentum, 
ungebührliches Verhalten in der Öffentlichkeit – kurz gesagt: der 
Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ausweitung 
des Rechts des Individuums, sich so zu verhalten oder fehlzuver-
halten, wie es will, ging zu Lasten der geordneten Gesellschaft. Im 
Osten besteht das Hauptziel in einer wohlgeordneten Gesell-
schaft, so dass alle ihre Freiheiten maximal genießen können. 
 Diese Freiheit kann nur in einem geordneten Staat und nicht im 
Naturzustand des Streits existieren.« Fareed Zakaria, »Culture Is 
Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew«, in: Foreign Affairs 
(März/April 1994) S. 111.
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12 Menschenrechte

analytisch voneinander zu unterscheiden, damit wir uns ei-
ne genauere Vorstellung davon machen können, welche 
Optionen wir haben. Vielleicht würde die Rechtskultur tat-
sächlich besser damit ›fahren‹, wenn sie von einigen ihrer 
zugrundeliegenden Begründungen getrennt werden könn-
te. Vielleicht ist aber auch das Gegenteil der Fall, dass die zu-
grundeliegende Vorstellung vom menschlichen Leben we-
niger beängstigend erscheinen könnte, wenn sie ihren Aus-
druck in einer anderen Rechtskultur fände. Möglicherweise 
funktioniert aber auch keine dieser einfachen Lösungen 
(was meine Vermutung wäre), sondern es müssen auf bei-
den Ebenen Änderungen vorgenommen werden. Dennoch 
ist es hilfreich, die Ebenen voneinander zu unterscheiden, 
weil die Änderungen auf jeder Ebene unterschiedlich sind.

Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, die Erörterung mit ei-
nem kurzen Überblick über die Sprache der Rechte bzw. 
den Rechtsdiskurs, der sich im Westen entwickelt hat, so-
wie über die mit ihm verbundenen Vorstellungen vom 
menschlichen Handeln und dem Guten zu beginnen. In ei-
nem nächsten Schritt könnten wir dann bestimmte zentra-
le kulturübergreifende Differenzen ermitteln und sodann 
erkennen, was man überhaupt tun könnte, um diese Un-
terschiede zu überbrücken.

Der Rechtsdiskurs

Viele Gesellschaften waren der Meinung, dass es gut sei, ih-
ren Mitgliedern bestimmte Sicherheiten oder Freiheiten zu 
gewährleisten – oder manchmal sogar Fremden (man den-
ke an die strikten Gesetze der Gastfreundschaft, die in vie-
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 Menschenrechte 13

len traditionellen Kulturen gelten). Überall ist es falsch, ein 
Menschenleben zu nehmen, zumindest unter bestimmten 
Umständen und bezogen auf bestimmte Personengrup-
pen. Falsch ist das Gegenteil von richtig oder recht, von da-
her ist es relevant für unsere Erörterung.

Ein ganz anderer Sinn des Wortes ›recht‹ wird herangezo-
gen, sobald wir den bestimmten oder unbestimmten Artikel 
verwenden, wir das Wort in den Plural setzen und von ›ei-
nem Recht‹ oder ›Rechten‹ sprechen oder diese Rechte Per-
sonen zuschreiben und von ›deinen Rechten‹ oder ›meinen 
Rechten‹ sprechen. Dadurch führt man sogenannte ›subjek-
tive Rechte‹ ein. Anstatt zu sagen, dass es falsch ist, mich zu 
töten, beginnen wir mit der Feststellung, dass ich ein Recht 
auf Leben habe. Die beiden Formulierungen sind nicht in  
 jeder Hinsicht gleichbedeutend, weil im letzteren Fall die 
 Sicherheit oder Freiheit gewissermaßen als Eigentum von 
jemandem betrachtet wird. Sie ist nicht länger nur ein 
 Bestandteil des Gesetzes, das gleichermaßen über und zwi-
schen uns allen steht. Dass ich ein Recht auf Leben habe, sagt 
mehr aus, als dass du mich nicht töten solltest. Es gibt mir 
eine gewisse Kontrolle über diese Sicherheit. Ein Recht ist 
etwas, auf das ich im Prinzip verzichten kann.7 Zudem ist es 
etwas, bei dessen Durchsetzung ich eine Rolle spiele.

Ein Element des subjektiven Rechts findet sich in allen 
Rechtssystemen. Die Besonderheit des Westens besteht 
erstens darin, dass das Konzept eine größere Rolle in mit-

7 Weshalb Locke ein einschränkendes Adjektiv einführen musste, 
um diese Option des Verzichts zu verhindern, als er von den »un-
veräußerlichen Rechten« sprach. Der Begriff der Unveräußerlich-
keit hatte keinen Platz im früheren Naturrechtsdiskurs, weil dieser 
über keine Möglichkeit des Verzichts verfügte.
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14 Menschenrechte

telalterlichen europäischen Gesellschaften spielte als an-
derswo in der Geschichte, und zweitens, dass es die Grund-
lage für die Neuschreibung der Naturrechtstheorie darstell-
te, die das 17. Jahrhundert kennzeichnet. Die frühere 
Vorstellung, dass die menschliche Gesellschaft unter einem 
natürlichen Gesetz stehe, dessen Ursprung der Schöpfer sei 
und daher den menschlichen Willen übersteige, wurde 
ausgetauscht. Das grundlegende Gesetz wurde so neu kon-
zipiert, dass es aus natürlichen Rechten besteht, die den In-
dividuen bereits vor der Gesellschaft zuerkannt werden. 
Am Ursprung der Gesellschaft steht ein Vertrag, der die 
Menschen aus einem Naturzustand herausführt und sie in-
folge eines Akts der Zustimmung ihrerseits einer politi-
schen Autorität unterstellt.

Subjektive Rechte sind nicht nur von entscheidender Be-
deutung für die westliche Tradition; noch bedeutsamer ist 
die Tatsache, dass sie auf die Natur projiziert wurden und 
die Grundlage für eine philosophische Auffassung von 
Menschen und ihrer Gesellschaft bildeten, die die Freiheit 
des Individuums und sein Recht, den Regelungen, unter 
denen es lebt, zuzustimmen, stark privilegiert. Diese Auf-
fassung hat sich zu einem bedeutenden Strang in der west-
lichen Demokratietheorie der vergangenen drei Jahrhun-
derte entwickelt.

Der Begriff der (subjektiven) Rechte dient sowohl dazu, 
bestimmte rechtliche Befugnisse zu definieren, als auch da-
zu, die Blaupause für eine Philosophie der menschlichen 
Natur, der Individuen und ihren Gesellschaften bereitzu-
stellen. Sie wirkt sowohl als Rechtsnorm als auch als zu-
grundeliegende Begründung. Darüber hinaus sind diese 
beiden Ebenen nicht unverbunden. Die Kraft der zugrunde-
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 Menschenrechte 15

liegenden Philosophie hat zu einer stetigen Förderung der 
Rechtsnorm in unseren politisch-rechtlichen Systemen ge-
führt, so dass sie nun in einigen zeitgenössischen Gemein-
wesen eine vorrangige Stellung einnimmt. Rechtschartas 
finden sich nunmehr in den Verfassungen mehrerer Staaten 
und auch in der Verfassung der Europäischen Union veran-
kert. Sie bilden die Grundlage für gerichtliche Überprüfun-
gen, durch die die gewöhnliche Gesetzgebung verschiede-
ner Regierungsebenen für ungültig erklärt werden kann, 
sollte sie im Widerspruch zu diesen Grundrechten stehen.

Der moderne westliche Rechtsdiskurs umfasst einerseits 
eine Reihe von Rechtsformen, durch die Sicherheiten und 
Freiheiten als Rechte verbrieft werden; das hat bestimmte 
Folgen für die Möglichkeit, auf sie zu verzichten, sowie für 
die Art, wie sie gewahrt werden können – ob diese Sicher-
heiten und Freiheiten zu denjenigen gehören, die von Zeit 
zu Zeit von einer rechtmäßig konstituierten Autorität ge-
währt werden oder zu jenen, die im Grundgesetz verankert 
sind. Andererseits umfasst der Diskurs eine Philosophie der 
Person und der Gesellschaft, die dem Individuum eine gro-
ße Bedeutung beimisst und wichtige Angelegenheiten von 
dessen Zustimmungsfähigkeit abhängig macht. In beiderlei 
Hinsichten steht er im Gegensatz zu vielen anderen Kultu-
ren, darunter auch dem vorneuzeitlichen Westen, und zwar 
nicht deshalb, weil einige ebensolche Schutzvorkehrungen 
und Sicherheiten nicht vorhanden gewesen wären, sondern 
weil sie auf einer ganz anderen Grundlage fußten.8

8 Laut Louis Henkin, »The Human Rights Idea in Contemporary 
China: A Comparative Perspective«, in: R. Randle Edwards / Louis 
Henkin / Andrew J. Nathan, Human Rights in Contemporary 
 China, New York: Columbia University Press, 1986, S. 21: »In der 
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16 Menschenrechte

Wenn Menschen gegen das westliche Rechtsmodell pro-
testieren, dann scheinen sie dieses ganze Paket vor Augen 
zu haben. Wir können daher verstehen, wie der Wider-
stand gegen den westlichen Rechtsdiskurs auf mehr als nur 
einer Ebene auftreten kann. Einige Regierungen widerset-
zen sich vielleicht deshalb der Durchsetzung von weithin 
akzeptierten Normen, weil sie selbst Ziele verfolgen, die 
deren Verletzung beinhaltet (zum Beispiel die gegenwärti-
ge Volksrepublik China). Andere sind jedoch sicherlich be-
reit und sogar begierig darauf, sich für einige universelle 
Normen einzusetzen, doch bereitet ihnen die zugrundelie-
gende Philosophie der menschlichen Person in der Gesell-
schaft Unbehagen. Diese scheint autonomen Individuen, 
die entschlossen sind, ihre Rechte einzufordern, einen 
Vorrang einzuräumen, sogar (gerade) trotz eines weitge-
henden gesellschaftlichen Konsenses. Wie passt das mit 
der konfuzianischen Betonung enger persönlicher Bezie-

chinesischen Tradition stand das Individuum nicht im Mittel-
punkt, und es existierte keine Vorstellung von individuellen Rech-
ten in dem Sinne, wie sie die Vereinigten Staaten kennen. Die Par-
tizipation des Individuums an der Gesellschaft war nicht freiwillig 
und die Legitimität der Regierung hing nicht von der Zustimmung 
des Individuums oder der Zustimmung des ganzen Volkes von In-
dividuen ab. […] Im traditionellen China ging es nicht um indivi-
duelle Freiheit oder Gleichheit, sondern um Ordnung und Harmo-
nie, nicht um individuelle Unabhängigkeit, sondern um Selbstlo-
sigkeit und Kooperation, nicht um individuelle Gewissensfreiheit, 
sondern um Übereinstimmung mit der orthodoxen Wahrheit. […] 
Das Ziel der Gesellschaft bestand nicht darin, die individuelle Frei-
heit zu bewahren und zu befördern, sondern die Harmonie der 
 hierarchischen Ordnung aufrechtzuerhalten und dafür Sorge zu 
tragen, dass die Wahrheit sich durchsetzte.«
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 Menschenrechte 17

hungen zusammen, die nicht nur an sich hochgeschätzt 
werden, sondern auch als Vorbild für die breitere Gesell-
schaft? (Vgl. Kap. 9.) Können Menschen, die das westliche 
Menschenrechtsethos in vollem Umfang übernehmen, das 
seinen höchsten Ausdruck in dem einsamen mutigen 
Kampf des Individuums für seine Rechte, gegen alle Kräfte 
sozialer Konformität findet, jemals gute Mitglieder einer 
›konfuzianischen‹ Gesellschaft sein? Wie passt diese Ethik, 
in der man das einfordert, was einem zusteht, zu der Thera-
vada-buddhistischen Suche nach dem Nicht-Selbst, nach 
Selbstgebung und dana (Großzügigkeit)?9

Das Rechtspaket als Ganzes zu übernehmen ist nicht un-
bedingt falsch, weil die Philosophie offenkundig ein Teil 
dessen ist, was den großen Aufstieg dieser Rechtsform mo-
tiviert hat. Doch zeigen Bedenken, wie sie im vorangegan-
genen Absatz geäußert wurden und nicht leicht von der 
Hand zu weisen sind, welche möglichen Vorteile es hat, 
zwischen den Elementen zu unterscheiden und die Verbin-
dung zwischen einer Rechtskultur, die auf die Durchset-
zung von Rechten setzt, und den philosophischen Konzep-
tionen vom menschlichen Leben, die ursprünglich zu ihr 
geführt haben, zu lösen.

Vielleicht hilft es zur Strukturierung unserer Gedanken, 
wenn wir eine dreiteilige Unterscheidung vornehmen. 
Wonach wir suchen, ist ein weltweiter Konsens über be-

9 Vgl. Sulak Sivaraksa, »Buddhism and Human Rights in Siam« (un-
veröffentlichter Vortrag beim Bangkok Workshop of the Human 
Rights Initiative, Carnegie Council on Ethics and International Af-
fairs, März 1996), S. 4 f. Sulak fragt sich, ob das westliche Freiheits-
konzept, das eng verbunden ist mit dem des Rechts, »seinen End-
punkt in der Umweltzerstörung erreicht hat«.
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18 Menschenrechte

stimmte Verhaltensnormen, die gegenüber Regierungen 
durchsetzbar sind. Um in einer beliebigen Gesellschaft an-
erkannt zu werden, müssten diese Normen jeweils auf ir-
gendeiner weithin anerkannten philosophischen Begrün-
dung beruhen, und um durchgesetzt zu werden, müssten 
sie sich in rechtlichen Verfahren niederschlagen. Eine Mög-
lichkeit, unsere zentrale Frage zu formulieren, könnte fol-
gendermaßen lauten: Welche Variationen können wir uns 
in philosophischen Begründungen oder Rechtsformen 
vorstellen, die noch mit einem sinnvollen universellen 
Konsens über das, was uns wirklich wichtig ist, nämlich 
den durchsetzbaren Normen, vereinbar wären?

Folgt man diesem Gedankengang, könnte es dazu bei-
tragen, besser zu verstehen, worauf genau wir uns in der 
zukünftigen Weltgesellschaft einigen wollen, wie auch un-
sere diesbezüglichen Erfolgsaussichten zu bemessen, wenn 
wir uns Variationen auf den beiden Ebenen getrennt vor-
stellen. Ich möchte im Folgenden einige Beispiele näher be-
trachten, in denen es offensichtliche Konflikte zwischen 
dem gegenwärtigen Menschenrechtsdiskurs und einer oder 
mehreren bedeutenden zeitgenössischen Kulturen zu ge-
ben scheint. Ziel wird der Versuch sein, Möglichkeiten zu 
erwägen, wie der Konflikt gelöst werden könnte und wie 
die wesentlichen Normen, die mit dem Anspruch der Men-
schenrechte einhergehen, bewahrt werden könnten, und 
zwar entweder durch eine Veränderung der Rechtsformen 
oder eine Veränderung der Philosophie.
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 Menschenrechte 19

Alternative Rechtsformen

Ich möchte vier Arten von Konflikten näher betrachten. 
Die erste Art von Konflikt könnte durch rechtliche Neure-
gelungen gelöst werden, deren Möglichkeit ich kurz erör-
tern werde, doch lässt sie sich wohl am besten auf philoso-
phischer Ebene bewältigen. Die anderen drei Arten von 
Konflikten betreffen die grundlegende Begründung von 
Menschenrechtsansprüchen. Bei ihrer Entwicklung werde 
ich die Rechtfertigungsgrundlage für westliches Denken 
und westliche Praxis im Hinblick auf Rechte deutlich wei-
ter ausführen müssen als ich dies in meinen eher knappen 
Bemerkungen über die Naturrechtstheorie getan habe. Ich 
werde später darauf zurückkommen.

Nehmen wir die Art von Einwand, die ich zu Beginn er-
wähnte, die jemand wie Lee Kuan Yew über die westliche 
Rechtspraxis und ihre vermeintliche Untauglichkeit für an-
dere, insbesondere ostasiatische Gesellschaften, geltend 
machen könnte. Die Grundidee lautet, dass diese Praxis, 
die offensichtlich von der im vorangegangenen Abschnitt 
beschriebenen zugrundeliegenden Philosophie gestützt 
wird, annimmt, dass Individuen Besitzer von Rechten sind 
und sie dazu ermutigt, zu handeln, hinauszugehen und of-
fensiv danach zu streben, ihre Rechte erfolgreich geltend zu 
machen. Doch das hat eine Reihe negativer Folgen. Erstens 
führt es dazu, dass sich die Menschen auf ihre Rechte kon-
zentrieren und darauf, was sie von der Gesellschaft und von 
anderen fordern können, statt auf ihre Verantwortung und 
darauf, was sie der gesamten Gemeinschaft oder ihren Mit-
gliedern schulden. Es ermuntert Menschen dazu, egois-
tisch zu sein, und führt zu einer Verkümmerung des Zu-
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sammengehörigkeitsgefühls. Das wiederum verstärkt so-
ziale Konflikte, die zunehmend vielschichtiger werden und 
schließlich in einen Krieg aller gegen alle zu münden dro-
hen. Die soziale Solidarität wird geschwächt, während die 
Gefahr von Gewalt steigt.

Dieses Szenario scheint einigen reichlich überzogen zu 
sein. Für andere, darunter auch Menschen aus westlichen 
Gesellschaften, scheint es jedoch ein Fünkchen Wahrheit 
zu enthalten. Das wiederum lässt Zweifel daran aufkom-
men, dass wir es hier mit einem Unterschied zwischen Kul-
turen zu tun haben. Tatsächlich hat es lange Tradition im 
Westen, vor einem reinen Rechtsdiskurs außerhalb eines 
Rahmens zu warnen, in dem die politische Gemeinschaft 
einen starken positiven Wert besitzt. Diese ›kommunita-
ristischen‹ Theorien sind heute aufgrund der Konflikt- und 
Entfremdungserfahrungen und der bröckelnden Solidarität 
in vielen westlichen Demokratien, besonders, aber nicht 
nur in den Vereinigten Staaten, umso dringlicher. Bedeutet 
das, dass Lee Kuan Yews Programm eine Lösung für das ge-
genwärtige Amerika bieten könnte?

Die Absurdität dieses Vorschlags führt uns zurück zu 
den echten kulturellen Unterschieden, die heute bestehen. 
Doch wenn wir der Logik der ›kommunitaristischen‹ Kritik 
im Westen konsequent bis zu ihrem Ende folgen, können 
wir vielleicht einen Rahmen finden, innerhalb dessen sich 
diese Unterschiede berücksichtigen lassen.

Einer der entscheidenden Punkte bei der Kritik an einer 
zu ausschließlichen Konzentration auf Rechte besteht dar-
in, dass dadurch die zentrale Bedeutung des politischen 
Vertrauens vernachlässigt wird. Wie Tocqueville bemerkte, 
versuchen Diktaturen, das Vertrauen zwischen den Bür-
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gern zu zerstören,10 doch freie Gesellschaften sind auf ein 
solches Vertrauen dringend angewiesen. Der Preis der Frei-
heit besteht in einem starken gemeinsamen Bekenntnis zu 
jenem politischen Programm, das uns bindet, denn ohne 
dieses Bekenntnis müsste das Programm gewaltsam durch-
gesetzt werden, was wiederum die Freiheit bedrohen wür-
de. Dieses Bekenntnis löst sich bei jedem Einzelnen von 
uns sehr schnell auf, sobald das Gefühl entsteht, dass ande-
re es nicht länger teilen oder nicht länger bereit sind, ent-
sprechend zu handeln. Die gemeinsame Treue zum Pro-
gramm speist sich aus Vertrauen.

Dies gilt sowohl für ein politisches System, das sich auf 
die Durchsetzung von Rechten konzentriert, als auch für 
jedes andere. Die Bedingung dafür, dass wir hergehen und 
versuchen können, unsere eigenen Rechte durchzusetzen, 
besteht darin, dass das System, in dem dies realisiert wird, 
die Achtung und Treue aller zum Programm bewahrt. So-
bald die Durchsetzung von Rechten diese schwächt, sobald 

10 »L’égalité place les hommes à côté les uns des autres, sans lien-
commun qui les retienne. Le despotisme élève des barrières  
entre eux et les sépare. Elle les dispose ne point songer á leurs 
semblables et il leur fait une sorte de vertu publique de l’indif-
férence.« [Es folgt eine Übersetzung der Textstelle ins Englische.] 
La Démocratie en Amérique, Bd. 2, ii. Teil, Kap. iv, Paris: Édition 
Garnier-Flammarion, 1981, Bd. 2, S. 131«. [»Die Gleichheit stellt 
die Menschen nebeneinander, ohne daß ein gemeinsames Band 
sie zusammenhält. Die Gewaltherrschaft errichtet Schranken 
zwischen ihnen und trennt sie. Sie ermuntert sie, nicht an ihres-
gleichen zu denken, und macht aus Gleichgültigkeit eine Art öf-
fentliche Tugend«. Alexandre de Tocqueville: Über die Demokra-
tie in Amerika. Zweiter Teil, aus dem Franz. übertr. von Hans 
Zbinden, Zürich 1987, S. 153].
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sie zu einem Gefühl tiefer Ungerechtigkeiten führt, das 
verschiedene Gruppen gegeneinander aufbringt und das 
Gefühl der gemeinsamen Treue und Solidarität untergräbt, 
ist das gesamte System der unbeschränkten Durchsetzung 
von Rechten in Gefahr.

Das Problem hierbei ist nicht der ›Individualismus‹ als 
solcher. Von diesem existieren viele Formen, und einige 
haben sich gemeinsam mit modernen demokratischen For-
men politischer Gesellschaft entwickelt. Die Gefahr liegt 
vielmehr in solchen Formen des Individualismus oder der 
Gruppenidentität, die das Vertrauen untergraben oder un-
terminieren, dass wir als Bürger dieses Gemeinwesens ein-
ander verpflichtet sind.

Ich möchte hier nicht weiter den Bedingungen des poli-
tischen Vertrauens in westlichen Demokratien nachgehen, 
jedenfalls nicht um der Sache selbst willen.11 Ich möchte je-
doch diese Voraussetzung als heuristisches Instrument bei 
der Suche nach einem gemeinsamen Nenner für einen 
Konsens über Menschenrechte verwenden. Eine Möglich-
keit, über eine Behauptung ähnlich der von Lee Kuan Yew 
nachzudenken, entsprechend der die westliche Konzentra-
tion auf Rechte nicht zu einer bestimmten kulturellen Tra-
dition passe, bestünde darin, zu fragen, wie bestimmte 
grundlegende Freiheiten und Sicherheiten in der betreffen-
den Gesellschaft in Einklang mit der Aufrechterhaltung des 
politischen Vertrauens gewährleistet werden könnten. Das 

11 Im letzten Kapitel von The Malaise of Modernity, Toronto:  
Anansi Press, 1991, und in »Liberalism and the Public Sphere«, in: 
Philosophical Arguments, Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1995, Kap. 13, habe ich im Wesentlichen über ähnliche  
Probleme in etwas anderen Begriffen gesprochen.
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bedeutet natürlich, dass man keine Lösung als befriedigend 
ansehen würde, die nicht diese Freiheiten und Sicherheiten 
bewahrt. Doch man würde jede mögliche Modifikation in 
der Rechtsform akzeptieren, die erforderlich ist, um ein 
Gefühl der allgemeinen Akzeptanz des Verfahrens zu ihrer 
Gewährleistung in der betreffenden Gesellschaft herzu-
stellen.

Im konkreten Fall von Lee Kuan Yews Singapur würde 
dies bedeuten, dass seine Behauptung in ihrer gegenwärti-
gen Form kaum annehmbar ist. Es gibt zu viele Belege da-
für, dass in Singapur abweichende Meinungen erstickt wer-
den und der demokratische politische Prozess (gelinde ge-
sagt) eingeengt wird. Dennoch sollten wir diese Art von 
Behauptung zum Anlass nehmen, weiter darüber nachzu-
denken, wie Sicherheiten der Art, wie wir sie in Menschen-
rechtserklärungen anstreben, am besten in ›konfuziani-
schen‹ Gesellschaften geschützt werden können.

Wenden wir uns wieder den westlichen Gesellschaften 
zu, so stellen wir fest, dass Richter und Gerichtsverfahren 
im Allgemeinen ein hohes Maß an Ansehen und Achtung 
genießen.12 In einigen Ländern gründet sich diese Achtung 
auf eine lange Tradition, in der eine bestimmte Vorstellung 
des Grundgesetzes eine wichtige Rolle spielte und in der 
daher dessen Hüter eine besondere Stellung einnahmen. 
Gibt es eine Möglichkeit, die Durchsetzung von Rechten in 
anderen Gesellschaften mit Ämtern und Institutionen zu 

12 Das macht Fälle wie den Prozess gegen O. J. Simpson von 1995  
so gefährlich im Hinblick auf die öffentliche Ordnung, weil sie 
einen grundlegenden Mangel an Respekt für und Vertrauen in 
das Gerichtsverfahren aufzeigen und auch weiter zementieren.
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verbinden, die dort höchstes moralisches Ansehen genie-
ßen?

In Anlehnung an eine andere Tradition lässt sich feststel-
len, dass das enorme moralische Ansehen der Monarchie in 
Thailand in einigen historisch entscheidenden Momenten 
dazu verwendet wurde, bestimmten Schritten Legitimität 
zu verleihen, die auf ein Ende der militärischen Gewalt und 
Repressionen und auf die Rückkehr zur verfassungsmäßi-
gen Ordnung abzielten. Das war der Fall nach den Studie-
rendenprotesten im Oktober 1973 und erneut im Gefolge 
der Reaktionen der Bevölkerung auf die Machtübernahme 
durch General Suchinda Kraprayoon im Mai 1992. Beide 
Male reagierte die Militärjunta mit Gewalt, musste jedoch 
alsbald erkennen, dass sie ihre Stellung nicht halten konnte 
und gezwungen war, das Feld zugunsten einer Zivilregie-
rung und erneuten Wahlen zu räumen. In beiden Fällen 
spielte König Bhumibol eine entscheidende Rolle.13 Diese 
Rolle konnte der König aufgrund von Elementen in der Tra-
dition spielen, die zur thailändischen Konzeption von 
Mon archie beigetragen haben und von denen einige weit 
zurückreichen. So sieht zum Beispiel die Vorstellung des 
Königs als dharmaraja, der in der Tradition von Ashoka 
steht,14 den Herrscher als damit beauftragt, Dharma in der 
Welt herzustellen.

Vielleicht war es entscheidend für die Unruhen von 1973 
und 1992, dass ein König mit einem solchen Stellenwert ge-
nau diese Rolle gespielt hat. Das Problem besteht jedoch 

13 Ein westliches Analogon dazu stellt die positive Rolle dar, die 
Juan Carlos während des Putsches in Madrid im Jahr 1974 spielte.

14 Vgl. Stanley Tambiah, World Conqueror and World Renouncer, 
New York: Cambridge University Press, 1976.
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darin, dass die Macht des königlichen Amtes auch für die 
entgegengesetzte Richtung verwendet werden kann, wie 
dies 1976 geschah, als rechtsgerichtete Gruppen die Parole 
»Nation, König und Religion« als Schlachtruf verwendeten, 
um demokratische und radikale Führer zu attackieren. Die 
reaktionäre Bewegung erreichte ihren Höhepunkt mit dem 
Putsch im Oktober 1976, der die demokratische Verfassung 
erneut verwarf.15

Aus all dem ergibt sich folgendes Problem: Kann die 
enorme Macht der thailändischen Monarchie, Vertrauen 
und Konsens zu schaffen, irgendwie dahingehend stabili-
siert, reguliert und kanalisiert werden, dass sie die verfas-
sungsmäßige Ordnung und die Verteidigung bestimmter 
Menschenrechte, wie etwa solchen, die die Sicherheit der 
Person betreffen, stützt? In Weber’schen Begriffen: Könn-
te das Charisma hier ausreichend »routinisiert« werden, um 
ihm eine stabile Richtung zu geben, ohne ganz verloren zu 
gehen? Könnte vielleicht dieses königliche Charisma sowie 
die Legitimation, die einige Individuen mit nachweislichen 
»Verdiensten« genießen und die, wie etwa in der thailändi-
schen Tradition, mit moralischer Autorität ausgestattet 
sind, irgendwie dazu genutzt werden, die Unterstützung 
für eine demokratische Ordnung zu stärken, die solche Si-

15 Vgl. die Diskussion bei John Girling, Thailand: Society and Poli-
tics, Ithaca: Cornell University Press, 1981, S. 154–157. Frank Rey-
nolds erörtert in seinem »Legitimation and Rebellion: Thailand’s 
Civic Religion and the Student Uprising of October, 1973«, in: 
Bardwell L. Smith (Hrsg.), Religion and Legitimation of Power in 
Thailand, Laos, and Burma, Chambersburg, PA: Anima Books, 
1978, die Verwendung der Symbole von »Nation, Religion und 
Monarchie« durch die studentischen Demonstrierenden.
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